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Anordnung 
über die Bildung und Verwendung des 

Kultur- und Sozialfonds auf Großbaustellen.

Vom 11. Juli 1964
Auf Grund des Beschlusses des Ministerrates vom 

16. März 1964 über Grundsätze für die Bildung und 
Verwendung des Kultur- und Sozialfonds in den volks
eigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben der Indu
strie und des Bauwesens und in den WB im Jahre 
1964 — Auszug — (GBl. II S. 239) wird im Einverneh
men mit dem Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates 
sowie in Übereinstimmung mit dem Zentraivorstand 
der Industriegewerkschaft Bau—Holz und dem Zentral
vorstand der Industriegewerkschaft Metall folgendes 
angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

1. Diese Anordnung gilt für Investitionsvorhaben, die 
in der Nomenklatur des Staatsplanes enthalten 
sind;

2. der Kultur- und Sozialfonds ist beim General
auftragnehmer bzw. beim Hauptauftragnehmer 
(Bau) zu bilden.

§ 2
Bildung des Kultur- und Sozialfonds

Die Bildung des Kultur- und Sozialfonds erfolgt
1. aus Anteilen des Kultur- und Sozialfonds aller 

volkseigenen Betriebe, die auf der Großbaustelle 
eingesetzt sind, in Höhe von 0,5 % des geplanten 
Lohnfonds, bezogen auf die Beschäftigten, die stän
dig oder vorübergehend, mindestens jedoch einen 
Monat, auf der Großbaustelle arbeiten;

2. aus Anteilen der Betriebe anderer Eigentumsfor
men (PGH, Betriebe mit staatlicher Beteiligung 
und Privat-Betriebe), die auf der Großbaustelle 
eingesetzt sind. Die Höhe der Zuführungen ist zwi
schen dem Generalauftragnehmer bzw. Haupt
auftragnehmer (Bau) und den Betrieben der ande
ren Eigentumsformen zu vereinbaren;

3. aus Zuweisungen des Ministers der Finanzen.

§ 3
Zeitraum der Zuführung

1. Die Zuführung der betrieblichen Anteile genviß 
§ 2 Ziffern 1 und 2 hat monatlich bis zum 20. des 
nachfolgenden Monats zu erfolgen;

2. die Zuweisung gemäß § 2 Ziff. 3 erfolgt durch den 
Minister für Bauwesen nach Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates.

§ 4
Verwendung der Mittel

1. Die Mittel des Kultur- und Sozialfonds sind ins
besondere zu verwenden für

— Verbesserung der Vortragsarbeit in den Be
triebsakademien

— Verbesserung der Gestaltung der Produktions- 
Propaganda

— Zuschüsse zur Förderung der Jugend wie Ju- 
gendferienlager, Exkursionen, Veranstaltungen

— Verbesserung der Dienstleistungen und der 
Arbeiterversorgung, insbesondere des Werk
küchenessens

— Verbesserung der Arbeit mit den Frauen

— Förderung des Massensports

— Durchführung von Kulturveranstaltungen (Pro
grammgestaltung)

— Unterstützung der Volkskunstgruppen, des Zir
kels schreibender Arbeiter.

2. Der Generalauftragnehmer bzw. Hauptauftragneh
mer (Bau) hat zu gewährleisten, daß in Überein
stimmung mit der zuständigen Gewerkschafts
leitung der Großbaustelle ein Verwendungsplan 
aufgestellt und über die Verwendung der Mitte! in 
einer Vertrauensleutevollversammlung bzw. Mit
gliederversammlung berichtet wird.


